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Mitteilung an die Anteilinhaber des SWISS HEDGE  
 
 

Wechsel der Depotbank des Fonds 
 

Der Verwaltungsrat der BayernInvest Luxembourg S.A. (Verwaltungsgesellschaft) hat beschlossen, die 
Aufgaben der Depotbank, Hauptzahl- und Transferstelle mit Wirkung ab dem 29. November 2014 auf 
die  
 
M.M.Warburg & CO Luxembourg S.A. 
2, Place François-Joseph Dargent 
L-1413 Luxembourg 
 
zu übertragen. 
 
Zum gleichen Zeitpunkt erlischt das Vertragsverhältnis mit der bisherigen Depotbank Banque LBLux.  
 
Die Depotbankgebühren reduzieren sich wie folgt: 
 

Teilfonds 
Anteilkl
asse ISIN WKN 

vorher  
(inklusive 

Drittkosten) 

nachher 
(exklusive 

Drittkosten)
* 

Swiss Hedge - Luxtrade D-EUR LU0700553331 A1JNWJ 0,08% 0,06% 

Swiss Hedge - Luxtrade D-USD LU0700553505 A1JNWK 0,08% 0,06% 

Swiss Hedge - Luxtrade A-EUR LU0700553760 A1JNWL 0,08% 0,06% 

Swiss Hedge - Twintrade D-EUR LU0700553844 A1JNWM 0,08% 0,06% 

Swiss Hedge - Twintrade D-USD LU0700553927 A1JNWN 0,08% 0,06% 

Swiss Hedge - Twintrade D-CHF LU0700554149 A1JNWP 0,08% 0,06% 

Swiss Hedge - Twintrade A-EUR LU0700554495 A1JNWQ 0,08% 0,06% 

Swiss Hedge - Twintrade A-USD LU0700554651 A1JNWR 0,08% 0,06% 

Swiss Hedge - Twintrade A-CHF LU0700554735 A1JNWS 0,08% 0,06% 
 
* Die neue Depotbankgebühr ist eine reine Depotbankgebühr. Fremde Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren, die von anderen 
Korrespondenzbanken und/oder Clearingstellen (z.B. Clearstream oder Euroclear) für die Verwahrung der Vermögenswerte des 
Fonds anfallen (Drittkosten), werden dem Fondsvermögen prozentual je nach Höhe des Investments gesondert in Rechnung 
gestellt.  
 
Das Verwaltungsreglement des Fonds wurde wie folgt geändert: 
 

 vorher nachher 
Art. 12. Absatz 2 
Ausgaben des Fonds 

Die Depotbank berechnet eine jährliche 
Depotbankgebühr von maximal 0,7%, zahlbar 
monatlich, berechnet auf den letzten 
Nettoinventarwert eines jeden Teilfonds am 
Ende eines jeden Monats. Diese Depot-
gebühren beinhalten in der Regel alle fremden 
Verwahrungs- und Verwaltungsgebühren, die 
von anderen Korrespondenzbanken und/oder 
Clearingstellen (z.B. Clearstream oder 
Euroclear) für die Verwahrung der 
Vermögenswerte des Fonds in Rechnung 

Die Depotbank berechnet eine jährliche 
Depotbankgebühr von bis zu 0,7%, 
zahlbar monatlich, berechnet auf den 
letzten Nettoinventarwert eines jeden 
Teilfonds am Ende eines jeden Monats. 
Fremde Verwahrungs- und Verwaltungs-
gebühren, die von anderen 
Korrespondenzbanken und/oder Clearing-
stellen (z.B. Clearstream oder Euroclear) 
für die Verwahrung der Vermögenswerte 
des Fonds anfallen, werden dem 



   

 

gestellt werden. Fondvermögen gesondert in Rechnung 
gestellt. 

Art. 12. Absatz 3 
Ausgaben des Fonds 

Des Weiteren erhält die Depotbank aus dem 
Vermögen eines jeden Teilfonds eine 
bankenübliche Umsatzprovision auf jede 
Wertpapiertransaktion an einer öffentlichen 
Börse oder im Freiverkehr. Gegebenenfalls 
kann die Depotbank dem Investmentvermögen 
Gebühren für die Übernahme der Promotoren- 
oder Co-Promotorenstellung in Rechnung 
stellen. 

--- 

 
Die Minimumgebühr für die Depotbankfunktion bleibt unverändert bei 15.000 EUR p.a. pro Teilfonds.  
 
Die Anlagepolitik der Teilfonds bleibt unberührt.  
 
Der Wechsel der Depotbank erfolgt gebührenneutral für die Investoren. Die Kosten der Migration 
werden von der neuen Depotbank und der Banque LBLux getragen.  
 
Der jeweilige aktuelle Verkaufsprospekt und das Verwaltungsreglement sind kostenfrei bei der 
Verwaltungsgesellschaft des Fonds sowie bei den im Verkaufsprospekt angegebenen Zahl- und 
Informationsstellen erhältlich. 
 
Luxemburg, im November 2014 
 
 
BayernInvest Luxembourg S.A. 
 
Der Verwaltungsrat 
 
 


